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Billigung — Billigung eines Schreibens

Die Kommission hat dem Rat am 26. Mai 2025 einen Vorschlag fiir eine Mitteliibertragung
(Nr. DEC 08/2025) gemiB Artikel 31 Absatz 1 der Haushaltsordnung! unterbreitet.

Wie in Dokument 9435/2025 dargelegt, ist der Zweck dieses Vorschlags die Ubertragung
eines Gesamtbetrags von 3,77 Mio. EUR an nichtgetrennten Mitteln von Artikel 30 01 01
(Vorldufig eingesetzte Mittel fiir Verwaltungsausgaben) auf den Artikel 20 03 17
(Europdisches Amt fiir Betrugsbekdimpfung (OLAF)) und die Posten 20 01 02 01 (Beziige und
Vergiitungen — Hauptsitz und Vertretungen), 20 02 01 01 (Vertragsbedienstete), 20 02 02 01
(Vertragsbedienstete), 20 03 15 01 (Amt fiir Verdffentlichungen), 20 03 15 02 (Europdisches
Amt fiir Personalauswahl), 20 03 16 01 (Amt fiir die Feststellung und Abwicklung
individueller Anspriiche) und 20 03 16 03 (Amt fiir Gebdiude, Anlagen und Logistik —

Luxemburg).

Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Européischen Parlaments und des Rates vom
23. September 2024 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union
(Neufassung) (ABI. L, 2024/2509, 26.9.2024,

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/0j).
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3. Die Ubertragung wird vorgeschlagen, um die Mittel bereitzustellen, die in die Reserve
eingestellt wurden, um die Wohnungszulage zahlen zu konnen, die fiir
Kommissionsbedienstete der niedrigeren Besoldungsgruppen in Luxemburg eingefiihrt

wurde.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 war der Beschluss iiber die Einfiihrung einer
Wohnungszulage fiir Bedienstete der niedrigeren Besoldungsgruppen in Luxemburg noch
nicht angenommen, sodass die in die Verwaltungsreserve eingestellten Betrage als vorlaufig
eingestuft wurden. Gemif3 Artikel 49 der Haushaltsordnung diirfen diese vorldufig
eingesetzten Mittel erst nach ihrer Ubertragung auf eine andere Haushaltslinie in Anspruch
genommen werden. Somit wird im Anschluss an den Beschluss C(2025) 1584 der
Kommission vom 18. Mirz 2025 iiber die Einfiihrung einer Wohnungszulage beantragt, die
entsprechenden Betrige gemall den Erlduterungen zur Haushaltslinie 30 01 01 im

Haushaltsplan 2025 auf die entsprechenden Haushaltslinien in Titel 20 zu iibertragen.

4.  Der Haushaltsausschuss hat diesen Vorschlag fiir eine Mitteliibertragung in seiner Sitzung

vom 2. Juni 2025 gepriift.

5. Nach dieser Priifung ist der Haushaltsausschuss mit qualifizierter Mehrheit

iibereingekommen, dem Ausschuss der Stindigen Vertreter vorzuschlagen, dass er dem Rat

empfiehlt, Folgendes zu billigen:
— die vorgeschlagene Mitteliibertragung geméfl Dokument 9435/25 und

—den als ANLAGE beigefiigten Entwurf eines entsprechenden Schreibens.
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ANLAGE

ENTWURF EINES SCHREIBENS

des Prasidenten des Rates
an die Prasidentin der Kommission
Kopie:  Prisidentin des Europiischen Parlaments

Sehr geehrte Frau Présidentin,

gemif Artikel 31 Absatz 6 der Haushaltsordnung vom 23. September 20241 teile ich Thnen mit,
dass der Rat die Mitteliibertragung Nr. DEC 08/2025 innerhalb des Einzelplans III — Kommission —
des Gesamthaushaltsplans fiir das Haushaltsjahr 2025 gebilligt hat.

(Schlussformel)

Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Européischen Parlaments und des Rates vom
23. September 2024 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union
(Neufassung) (ABI. L, 2024/2509, 26.9.2024,

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/0j).

9598/25 3
ANLAGE ECOFIN.2.A DE


http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj

	ENTWURF EINES SCHREIBENS
	des  Präsidenten des Rates

		2025-06-10T14:26:04+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



